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Resolution des BSFE

Dic am 14./15. Mai 1965 in St. Gallen tagende Delegiertenversamm-
lung des Bundes Schweizerischer Frauenvereine wendet sich

an dic eidgenossischen Riite,

an den hohen Bundesrat,

an das Bundesgericht,

an alle kantonalen und kommunalen Behorden, Parlamente, Regierun-
gen und Gerichtsbehorden.

Angesichts der Tatsache,

dass die Kantone Waadt, Neuenburg und Genf far ihr Hoheitsgebicet die
Schweizerinnen den Schweizer Biirgern politisch gleichgestellt haben und

dass in verschiedenen Kantonen der deutschen Schweiz und im Tessin
Ansitze zur Verwirklichung der Gleichberechtigung  der weiblichen
Staatsbiirger vorhanden sind,

richten wir an alle diese Instanzen den dringenden Appell, es moge jede
im Rahmen ihrer Zustindigkeit sich dafiir cinsetzen, dass durch sinn- und
scitgemisse Auslegung oder durch Abdnderung der gesetzlichen und
verfassungsmissigen Texte die Gleichstellung der Schweizerin mit dem
Schweizer verwirklicht wird.

Die obenstehende Resolution wurde an der Delegiertenversammlung
des Bundes Schweizerischer Frauenvereine vom Schweizerischen Bund der
Migros-Genossenschafterinnen eingebracht und einstimmig angenommen:

Dic Prisidentin des Schweizerischen Verbandes fiir Frauenstimm-
recht, Frau Dr. iur. L. Ruckstuhl, dankte anschliessend den Delegierten
der im BSF zusammengeschlossenen Frauenorganisationen fiir ihr ein-
miiliges Bekenninis zum Frauenstimmrecht. Der BSF zdhlt heute 44
schweizerische Verbinde, 18 kantonale Frauenzentralen, 192 lokale Ver-
cine sowie 204 Einzelmitglieder. Seine Beschlisse sind daher fiir einen
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grossen Teil der Frauenwelt der Schweix reprisentativ.

Nationalrat: Kleine Anfrage Schmitt-Genf vom 1. Miirz 1965

Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die konfessionel-
len Ausnahmeartikel der Bundesverfassung mit den Grundsitzen der
Charta des Europarates, dem die Schweiz als Mitgliedstaat angehort, in
Widerspruch stehen. Auf diese Frage wird der Bundesrat wohl im Be-
richt, den er den eidgendssischen Riten iiber die Revision der Bundes-
verfassung erstatten muss, ndher eintreten.
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Hilt der Bundesrat nicht dafiir, dass bei dieser Gelegenheit ein
weiterer, nicht minder schwerer Widerspruch zwischen unserm Grund-
gesetz und der Charta von Strassburg bescitigt werden sollte, indem der
Schweizerfrau auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene die staatsbiir-
gerlichen Rechte und damit die politische Miindigkeit zugestanden wr-
den? In beiden Fillen geht es um die Frage des Respektes vor den Grund-
prinzipien, die im Schosse des Europarates beschlossen worden sind. Wii-
re es deshalb nicht méglich, beide Fragen anldsslich einer nidchsten Ver-
fassungsrevision gemeinsam einer Neuprifung zu unterziehen:?

(Als der Prisident am Schluss der Sitzung vom 1. Mirz 1965 u.a.
den Eingang dieser Kleinen Anfrage bekanntgab, ging — leider — ein
hiimisches Lachen durch den Saal).

Antwort des Bundesrales

Der Bundesrat hat in seinem Bericht vom 26. Oktober 1962 uiber die
Beziehungen der Schweiz mit dem Europarat in einem Abschnitt tber dic
Vereinbarkeit des schweizerischen Rechts mit dem Statut dieses Rates
(BB1 1962 II 1099/1100) festgestellt, dass das schweizerische Recht mit
dem erwihnten Statut nicht unvereinbar ist. Die Bestimmungen des Sta-
tuts, speziell jene des Artikels 3 (AS 1963, 773), verlangen von den Mit-
gliedstaaten lediglich eine prinzipielle Haltung; sie bertihren auf keinc
Weise das nationale geltende Recht der Mitgliedstaaten.

Die Schweiz ist wohl dem Europarat als Mitglied beigetreten; sie hat
aber die europiische Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950/
20. Mirz 1952 nicht unterzeichnet. Es gibt also fur die Schweiz keine
vilkerrechtliche Norm, die das Frauenstimmrecht unmittelbar verwirk-
lichen wiirde oder fiir unser Land eine rechtliche Verpflichtung mit sich
briichte, eine Verfassungsrevision im Sinne der Einflihrung des Frauen-
stimm- und -wahlrechts durchzufiihren.

Die Verwirklichung des Frauenstimmrechts in der Schweiz hat eine
Revision der Bundesverfassung zur Voraussetzung. Bundesrat und eid-
genossische Rite haben vor einigen Jahren eine entsprechende Verfas-
sungsinderung vorgeschlagen. Volk und Stinde haben sie abgelehnt.
Ohne dem Entscheid iiber eine von Frauen aus dem Kanton Genf erho-
bene Beschwerde vorzugreifen, hilt der Bundesrat jedenfalls einen neuen
Schritt fir eine Verfassungsrevision auf eidgendssischer Ebene nicht fiir
tunlich, solange nicht einige weitere Kantone vorausgegangen sind. Jesui-
ten- und Klosterartikel einerseits und Frauenstimmrecht anderseits sind
iiberdies derart verschiedene Materien, dass es nicht als angezeigt er-
scheint, sie gleichzeitig Volk und Stinden vorzulegen. Der Bundesrat hilt
dafiir, dass zunichst die Vorarbeiten fir eine Revision der Art. 51 und
52 der Bundesverfassung weitergefithrt werden sollen.

1



	Nationalrat : kleine Anfrage Schmitt-Genf vom 1. März 1965

